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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

das Jahresende nähert sich mit großen Schritten. Gern 

möchte ich Ihnen zuvor noch unseren vierten und damit 

letzten Newsletter in diesem Jahr zuschicken. Darin: Eine 

Zusammenfassung der aktuellen Rechtsprechung zum 

Arbeitsrecht für Führungskräfte. 

 

Das Bundesarbeitsgericht hat beispielsweise eine wichtige 

Entscheidung zur sog. „betrieblichen Übung“ getroffen, 

mit der häufig das Weihnachtsgeld zusammenhängt. Au-

ßerdem geht es um altersdiskriminierende Kündigungen 

und die Übermittlung von Arbeitnehmerdaten in die USA. 

Darüber hinaus möchte ich Sie gern auf unsere zwölfteili-

ge Führungskräfteserie auf WIRTSCHAFTSWOCHE Online 

hinweisen, in der wie zeigen, mit welchen Tricks sich Ar-

beitgeber von ihren verdientesten Mitarbeitern trennen 

und was Führungskräfte dagegen tun können. 

 

Ich hoffe, dass Sie sich im Laufe des Jahres gut von uns 

informiert gefühlt haben, wünsche Ihnen für die kom-

menden Wochen bis zum Jahreswechsel eine möglichst 

ruhige Zeit und nun zunächst einmal eine gute Lektüre. 

 

Ihr 

Dr. Christoph Abeln 
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Bundesarbeitsgericht: Lockerung der „betrieblichen 

Übung“ – auch Weihnachtsgeld betroffen 

 

Gute Nachrichten für viele Arbeitnehmer: Das Bundesar-

beitsgericht hat die Voraussetzungen für die so genann-

ten „betriebliche Übung“ gelockert. Davon betroffen kön-

nen auch die Zahlungen des Weihnachtsgeldes sein. 

 

Grundsätzlich gilt: Handelt der Arbeitgeber regelmäßig, 

gleichförmig und vorbehaltlos, kann eine „betriebliche 

Übung“ entstehen. Ihre Folge: Das Unternehmen wird da-

zu verpflichtet, auch künftig die Leistung (z.B. eben das 

Weihnachtsgeld) zu erbringen. 

 

Nach bisheriger Rechtsprechung bedeutete es allerdings 

keine künftige Bindung des Arbeitgebers, wenn die Son-

derzahlung mehrere Jahre hintereinander in unterschied-

licher Höhe gezahlt wurde. Es entstand also keine be-

triebliche Übung, auf die sich ein Mitarbeiter im nächsten 

Jahr beziehen konnte. Das ändert sich nun. Denn das BAG 

kommt zu dem Urteil, dass Arbeitnehmer sehr wohl eine 

Sonderzahlung verlangen können – auch wenn diese in 

den Vorjahren in verschiedener Höhe ausbezahlt wurde. 

Der Anspruch bestehe durch schlüssiges Verhalten (z. B. 

die Zahlung von Weihnachtsgeld über mehrere Jahre hin-

weg) oder die betriebliche Übung selbst. 

 

(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13. Mai 2015,  

Az.: 10 AZR 266/14) 

 

 

 

Abgas-Skandal bei VW:  

Was Sie zur Verdachtskündigung wissen müssen 

 

Noch bis zum 30. November läuft die Schonfrist für hoch-

rangige VW-Mitarbeiter. Das von Konzernchef Müller be-

schlossene Amnestieprogramm verspricht Führungskräf-

ten, die ihr Mitwissen um die manipulierten Abgaswerte 

offenbaren, keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen. 

Urteile 
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Diese „Kronzeugen-Regelung“ sei laut der VW-Spitze nö-

tig, um die nur zäh voranschreitenden Ermittlungen zu 

beschleunigen.  

 

Mutmaßlich beteiligten Mitarbeitern, die bis dahin nicht 

kooperieren, kann anschließend die sogenannte Ver-

dachtskündigung drohen. Diese wird ausgesprochen, 

wenn der Arbeitgeber nur den dringenden Verdacht hat, 

sein Arbeitnehmer könne eine strafbare Handlung oder 

eine schwerwiegende Pflichtverletzung begangen haben, 

dies aber tatsächlich nicht beweisen kann. Unabhängig 

von der tatsächlichen Begehung kann also der Verdacht 

bereits ausreichen eine Kündigung zu rechtfertigen.  

 

Aufgrund der Durchbrechung der Unschuldsvermutung 

sind daher hohe Anforderungen an eines solche Kündi-

gung zu stellen. Das Wirksamwerden einer solchen Ver-

dachtskündigung ist ausführlich zu begründen. Der Ver-

dacht muss sich auf ein schweres Fehlverhalten des Ar-

beitnehmers beziehen und überwiegend wahrscheinlich 

erscheinen. Zudem hat der Arbeitgeber nachzuweisen, 

dass der Verdacht für eine verhaltensbedingte Kündigung 

gewichtig genug ist und muss ausreichen, um das Ver-

trauen von Seiten des Arbeitgebers in den Mitarbeiter 

nachhaltig zu erschüttern.  

 

Wichtig: Darüber hinaus muss der Arbeitgeber alle zu-

mutbaren Schritte unternommen haben, um zur Aufklä-

rung des Sachverhaltes mitzuwirken und den Arbeitneh-

mer hierzu vorab angehört haben 

 

 

 

Bundesarbeitsgericht: 

Altersdiskriminierende Kündigung im Kleinbetrieb 

 

Eine Kündigung kann unwirksam sein, wenn durch Indi-

zien eine Benachteiligung aufgrund des Lebensalters zu 

vermuten ist und der Arbeitgeber diese Vermutung nicht 

widerlegen kann. Das BAG entschied, dass dieser Grund-
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satz nun auch für Kleinbetriebe, also Unternehmen mit 

weniger als zehn Mitarbeitern gilt. 

 

Bereits 2011 hatte die Kanzlei ABELN die vertragliche Al-

tersgrenzen, die beispielsweise vorsehen, dass man mit 

dem 60. Lebensjahr in Ruhestand gehen muss, gekippt. 

Das Arbeitsgericht Hamburg entschied damals, dass nicht 

nur der Arbeitgeber, sondern auch der Arbeitnehmer ent-

scheiden kann, wie es nach dem 60. Lebensjahr weiter-

geht.  

 

Seitdem besteht eine echte Wahlmöglichkeit für Mitarbei-

ter, mit einer Altersgrenzklausel im Arbeitsvertrag. Kon-

kret bedeutet dies: Leitende Mitarbeiter können weiterhin 

mit 60 in den Ruhestand gehen, müssen dies jedoch nicht 

mehr. 

 

(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15. Juli 2015,  

6 AZR 457/14) 

 

 

 

Europäischer Gerichtshof:  

Übermittlung von Arbeitnehmerdaten in die USA 

 

Paukenschlag des Europäischen Gerichtshofes: Das Ge-

richt hat die Regelung zum Datenaustausch zwischen den 

USA und der EU gekippt. In den USA sei der Datenschutz 

nicht ausreichend, so der EuGH. 

 

Diese Entscheidung hat auch erhebliche Auswirkungen 

auf viele Arbeitnehmer in der EU. Denn Unternehmen 

müssen sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten 

ihrer Beschäftigten bei externen Dienstleistern daten-

schutzkonform behandelt werden. Die Übermittlungen 

dieser Daten aus der EU in die USA (welche bis zuletzt auf 

„Safe Harbor“ gestützt wurden) sind ab sofort unzulässig 

– soweit sie nicht von den Datenschutzaufsichtsbehörden 

genehmigt werden oder unter Sonderregelungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes fallen. Die Unternehmen ha-
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ben bis Anfang 2016 eine Frist, hiervon betroffen Daten 

entsprechend zu sichern.  

 

(Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 6. Oktober 2015, 

C-362/14) 

 

 

 

 

ZEIT Online  „Wenn Führungskräfte die Zwangsversetzung 

droht“ – Ein Gastbeitrag von Dr. Christoph Abeln 

 

Die beliebteste Methode, um Führungskräfte schnell los-

zuwerden, ist die Versetzung. Betroffene können in so 

einer Situation fatale Fehler machen. Wie Sie klug reagie-

ren, erklärt Dr. Christoph Abeln in einem Gastbeitrag für 

ZEIT Online. 

 

Weiterlesen: abeln.de/ZEIT Online 

 

 

 

 

Arbeitsrecht-Serie auf  WiWo-Online / ZEIT Online mit Dr. 

Abeln: „Die fiesen Tricks der Arbeitgeber“ 

 

In einer zwölfteiligen Serie berichtet Dr. Abeln derzeit auf 

WIRTSCHAFTSWOCHE Online in Kooperation mit ZEIT On-

line und auf dem „Management Blog“, mit welchen Tricks 

Unternehmen versuchen, sich von Führungskräften zu 

trennen.  

 

Die ersten sechs Folgen konnten Sie in Newsletter III 

nachlesen, anbei nun die Folgen VII bis XII: 

 

Folge 7: "Die Falle mit der schwammigen Direktive" 

 

Folge 8: "Wenn Arbeitgeber Führungskräfte mit Aufträgen 

bombardieren" 

 

Presseschau 

http://www.zeit.de/karriere/beruf/2015-10/arbeitsrecht-fuehrungskraft-versetzung-kuendigung
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-die-falle-der-schwammigen-direktive/12388052.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-arbeitgeber-kranke-fuehrungskraefte-mit-auftraegen-bombardieren/12418788.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-arbeitgeber-kranke-fuehrungskraefte-mit-auftraegen-bombardieren/12418788.html
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Folge 9: "Wenn Unternehmen Vertriebler unsichtbar ma-

chen" 

 

Folge 10: „Wenn Arbeitgeber kranken Führungskräften 

das Gehalt stoppen“ 

 

Folge 11: "Wenn Arbeitgeber fristlos kündigen - ohne 

Grund" 

 

Folge 12: "Wenn Arbeitgeber bei Aufhebungsverhandlun-

gen tricksen" 

 

 

 

 

XING-Gruppe und Twitter-Kanal  

zum Arbeitsrecht für Führungskräfte 

 

In unserer XING-Gruppe gibt die Kanzlei ABELN Tipps und 

Tricks zum Arbeitsrecht für Führungskräfte. Wenn Sie 

kontinuierlich auf dem Laufenden bleiben oder sich mit 

anderen Führungskräften austauschen möchten, werden 

Sie Mitglied der Gruppe:  

 

xing.de/abeln 

 

Auf Twitter erhalten Sie Neuigkeiten für Führungskräfte in 

140 Zeichen. Für aktuelle Neuigkeiten folgen Sie uns: 

 

twitter.com/Abeln_ArbeitsR 

 

Alle Veröffentlichungen unserer Kanzlei finden Sie hier:  

 

abeln.de/publikationen 

 

 

 

 

 

 

Soziale Medien 

http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-unternehmen-vertriebler-unsichtbar-machen/12449326.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-unternehmen-vertriebler-unsichtbar-machen/12449326.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-arbeitgeber-kranken-fuehrungskraeften-das-gehalt-stoppen/12507568.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-arbeitgeber-kranken-fuehrungskraeften-das-gehalt-stoppen/12507568.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-arbeitgeber-fristlos-kuendigen-ohne-grund/12606464.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-arbeitgeber-fristlos-kuendigen-ohne-grund/12606464.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-arbeitgeber-bei-aufhebungsverhandlungen-tricksen/12637290.html
http://www.wiwo.de/erfolg/management/serie-arbeitsrecht-wenn-arbeitgeber-bei-aufhebungsverhandlungen-tricksen/12637290.html
https://www.xing.com/communities/groups/arbeitsrecht-fuer-fuehrungskraefte-experten-stehen-rede-und-antwort-9598-1003914
https://www.twitter.com/abeln_arbeitsr
http://abeln.de/index.php/de/publikationen
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Handbuch für Führungskräfte erhältlich 

 

Die Zweitauflage des Handbuches für Führungskräfte ist 

weiterhin erhältlich. Führungskräfte befinden sich in ei-

nem Veränderungs- und Verdrängungsmarkt. Die Dyna-

mik des Wirtschaftslebens erzeugt einen enormen Anpas-

sungsdruck mit direkten Auswirkungen auf Arbeitsver-

hältnisse. Sie können  derartige Veränderungen beein-

flussen – wie das geschehen kann, zeigt Dr. Abeln in der 

2., vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage. 

 

Weitere Informationen zu dem Buch von Dr. Abeln finden 

Sie unter: abeln.de/führungskräftebuch 

 

Außerdem ist unser Buch für Kindle-Reader verfügbar. Sie 

können es hier downloaden:  

 

abeln.de/kindle  

Führungskräftehandbuch 

http://abeln.de/index.php/de/component/content/article/156-seiteprobekapitel.html
http://www.amazon.de/Handbuch-f%C3%BCr-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte-Christoph-Abeln-ebook/dp/B00KTA5CY0/ref=sr_1_1_twi_2?ie=UTF8&qid=1416992604&sr=8-1&keywords=abeln+f%C3%BChrungskr%C3%A4fte
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Unsere Büros für einen persönlichen Kontakt finden Sie in: 

 

 

Berlin   

Kurfürstendamm 56  

10707 Berlin 

 Telefon: 030 / 88 70 48 0 - 0  

Telefax: 030 / 88 70 48 0 - 55   

 

Frankfurt/Main  

An der Welle 4  

60322 Frankfurt/Main 

 Telefon: 069 / 75 93 84 – 22 

 Telefax: 069 / 75 93 84 - 23  

 

Hamburg  

Neuer Wall 63  

 20354 Hamburg 

 Telefon: 040 / 80 80 93 - 305   

Telefax: 040 / 80 80 93 - 111  

 

München  

Maximilianstraße 35A 

 80539 München 

 Telefon: 089 / 24 218 - 116  

Telefax: 089 / 24 218 - 200 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Hinweis 

 

Bei unserem Newsletter handelt es sich um ein Informationsschreiben. 

Die Informationen und angegebenen Links haben wir gewissenhaft 

recherchiert und überprüft. Viele Urteile sind durch uns selbst erstrit-

ten worden. Unsere Informationen, Hinweise und Tipps können als 

erste Wegweiser dienen, sie können aber keine individuelle Rechtsbe-

ratung ersetzen. Jeder Fall ist anders und wir empfehlen Ihnen immer 

die individuelle Anfrage und Beratung, für die wir Ihnen gern persön-

lich zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie, dass im Arbeitsrecht 

sehr kurze Fristen existieren. Deshalb warten Sie mit Ihrem Anliegen 

nicht zu lange, um nachteilige Überraschungen zu vermeiden. 
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